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§ 52 T-StG Wasserableitungen
 T-StG - Straßengesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Wässer, Abwässer und sonstige Flüssigkeiten dürfen nicht auf Straßen abgeleitet werden.

(2) Die Behörde hat auf Antrag des Straßenverwalters dem Eigentümer eines Grundstückes bzw. dem sonst hierüber

Verfügungsberechtigten, von dem Wässer, Abwässer oder sonstige Flüssigkeiten auf eine Straße abgeleitet werden, die

sofortige Beendigung der Ableitung aufzutragen. Bei Gefahr im Verzug kann die Behörde die Beendigung der Ableitung

auf Gefahr und Kosten des Eigentümers des betre6enden Grundstückes bzw. des sonst hierüber

Verfügungsberechtigten ohne vorausgegangenes Verfahren veranlassen.
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